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80.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
Gegen Frau Elena Schürfeld, zuletzt wohnhaft in 60323 Frankfurt / Main, Liebigstr. 18, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 18.02.2016 (Az.: 125435247) er-
gangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer 3008 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden.  
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zuge-
stellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen ver-
gangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 02.05.2016      KREIS STEINFURT  
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 18/2016/80 
 
 
 
 
 
 
 

81.  Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 
8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An der Ibbenbürener 
Straße“ der Gemeinde Saerbeck im beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13 a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)  

 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 28. April 2016 die 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „An der Ibbenbürener Straße“ beschlossen. Gleichzeitig hat 
der Rat der Gemeinde Saerbeck beschlossen, den Entwurf dieser Änderung einschließlich 
Begründung gem. § 13 a Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Der Öffentlichkeit sowie den durch die Planung berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange soll Gelegenheit zur Stellungnahme in Form von 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gegeben werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An der 
Ibbenbürener Straße“ im beschleunigten Verfahren ohne frühzeitige Beteiligungen und 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB geändert werden soll.  
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Der Änderungsbereich ist in der abgebildeten Planskizze umrandet dargestellt: 
 
 

 
 
 
Ziel der Planänderung ist, die ehemalige Wohn- und Geschäftsfläche für eine erweiterte 
wohnbauliche Nutzung durch entsprechende Festsetzungen planungsrechtlich zu sichern.  
 
Der Entwurf zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An der Ibbenbürener Straße“ 
einschließlich Begründung liegt in der Zeit vom 18. Mai 2016 bis einschließlich 20. Juni 
2016 im Rathaus der Gemeinde Saerbeck, Ferrières-Str. 11, Saerbeck, Zimmer 205, 206, 
während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Die Öffent-
lichkeit kann sich während der Auslegungsfrist über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren und sich schriftlich oder zur 
Niederschrift zur Planung äußern. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über diesen Bauleitplan gem. § 4 a Abs. 6 BauGB unberücksich-
tigt bleiben. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Saerbeck, 09.05.2016      Gemeinde Saerbeck 
         Der Bürgermeister 
         gez. Roos 
   
         Kreis Steinfurt 18/2016/81 
 
 


